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SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR KULTUS 
Postfach 10 09 10 | 01079 Dresden 

 Ihr/-e Ansprechpartner/-in 
Lioba Triquart 

 An alle 
Schulleiterinnen und Schulleiter 
der öffentlichen Schulen 
im Freistaat Sachsen 
 
nachrichtlich: 
Schulen in freier Trägerschaft 

  
Durchwahl 
Telefon +49 351 564-69116 
Telefax +49 351 564-69009 
 
lioba.triquart@ 
smk.sachsen.de 
 
Ihr Zeichen 
 
 

 
Fortschreibung 

- der Schul- und Kita-Coronaverordnung und 
- des Erlasses zu Schulfahrten vom 16. Dezember 2021 

für die Zeit vom 6. Februar bis zum 6. März 2022 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 
 
als Anlage senden wir Ihnen eine Vor-ab-Lesefassung der ab dem 6. Februar 
2022 geltenden Schul- und Kita-Coronaverordnung (SchulKitaCoVO). 

Inhaltlich wurden die bekannten Schutz- und Hygieneregeln fortgeschrieben, 
so dass Sie diesbezüglich bis zum 6. März in Kontinuität weiterarbeiten kön-
nen. Dazu gehört auch, dass Schülerinnen und Schüler, die einer Testpflicht 
nach der Schul- und Kita-Coronaverordnung unterliegen, von Testnachweisen 
in der Freizeit – auch in den Winterferien – befreit sind.  
Für weitergehende Informationen verweisen wir auf den SMK-Blog: 
https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2022/02/01/schulen-und-
kitas-bleiben-weiter-geoeffnet/ 

Der Erlass zu Schulfahrten vom 16. Dezember 2021, befristet bis zum  
27. Februar 2022, wird in seiner Gültigkeit um eine Woche verlängert und gilt 
damit in seiner bisherigen Form ebenfalls bis zum 6. März 2022. 

Medial wurde bereits verlautbart, dass beabsichtigt ist, ab Anfang März wieder 
ein Stück mehr Normalität einkehren zu lassen, sofern es das Infektionsge-
schehen erlaubt. Unser Ziel ist es, mit der ab dem 7. März 2022 geltenden 
SchulKitaCoVO die Schulbesuchspflicht wieder aufleben zu lassen, den ein-
geschränkten Regelbetrieb an Grund- und Förderschulen aufzuheben und 
auch Schulfahrten wieder zu ermöglichen. 
Die dafür erforderlichen Eckpunkte werden in der letzten Winterferienwoche 
erarbeitet, so dass das Kabinett die nachfolgende SchulKitaCoVO am  
1. März 2022 beschließen kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.:        gez.: 
Gerald Heinze       Werner Glowka 
Abteilungsleiter      Abteilungsleiter  
 
Anlage 

 Ihre Nachricht vom  
 
 
Geschäftszeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
41-6535/27/7 
 
Dresden, 
3. Februar 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hausanschrift: 

Sächsisches Staatsministerium 

für Kultus 

Carolaplatz 1 

01097 Dresden 

 

www.smk.sachsen.de 

 

Verkehrsverbindung: 

Zu erreichen mit den 

Straßenbahnlinien 3, 7, 8 

 

Informationen zum Zugang für 

elektronisch signierte sowie für 

verschlüsselte elektronische Do-

kumente erhalten Sie unter 

www.smk.sachsen.de/kontakt.html 
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